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5. Bekanntmachung 

Gruppenauskünfte 
I. Gruppenauskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 
 im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) in der z. Zt. gültigen Fassung, darf die Meldebe-
hörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs vor der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 
Satz 1 BMG bezeichneten Daten (Vor- und Familienname, Doktorgrad, derzeitige Anschriften) von 
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestim-
mend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person o-
der Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 

II. Gruppenauskünfte über Alters- und Ehejubiläen 
 
Gemäß § 50 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Meldebehörde Mandatsträgern sowie 
Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern erteilen, sofern der Datenübermittlung nicht widersprochen wurde. 
Die Auskunft darf nur die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten des/der Betroffenen sowie 
das Datum und die Art des Jubiläums umfassen. 

Als Jubiläen im Sinne des Bundesmeldegesetzes gelten 
• die Vollendung des 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. Lebensjahres und jedes weiteren 

Lebensjahres 
• das 50-jährige Ehejubiläum und jedes folgende Ehejubiläum 

III. Gruppenauskünfte an Adressbuchverlage 

Gemäß § 50 Abs. 3 des Bundesmeldegesetzes darf die Meldebehörde zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzei-
tige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden. 

Jede betroffene Person hat das Recht, der Übermittlung ihrer Daten nach den Ziffern I bis III zu wider-
sprechen.  

Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin, dass  noch weitere Widerspruchsrechte bestehen: 

• Datenübermittlung an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft (wenn die be-
treffende Person als Familienangehörige (Ehegatten, minderjährige Kinder und Eltern 
minderjähriger Kinder) von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft nicht derselben oder keiner Religionsgesellschaft angehören. 
Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG) 
 

• der jährlich bis zum 31. März statt findenden Datenübermittlung an das Bundesamt 
für Personalmanagement der Bundeswehr zu Personen, die im darauffolgenden 
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Jahr volljährig werden, zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial auf-
grund des § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG) 

Die Betroffenen können jederzeit der Datenweitergabe beim Bürgerservice der Stadt Schwerte, Rat-
hausstraße 31, 58239 Schwerte widersprechen. 

Schwerte, 14.01.2020 
Stadt Schwerte 
Der Bürgermeister 

gez. 
Axourgos



 

 16 

6. Bekanntmachung 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und den kreisan-
gehörigen Städten und Gemeinden Bergkamen, Bönen, Lünen, Schwerte, Unna 
und Werne über die Sicherstellung der technischen Unterstützung und die Ein-
richtung einer gemeinsamen Verwaltungsstelle („Kopfstelle“) zur Umsetzung 
fachadministrativer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrneh-

mung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
 

Hinweis gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über  
kommunale Gemeinschaftsarbeit – GkG NRW 

Gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit – GkG NRW – wird 
darauf hingewiesen, dass die Bezirksregierung Arnsberg in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde die öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und den kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden Bergkamen, Bönen, Lünen, Schwerte, Unna und Werne über die Sicherstellung der techni-
schen Unterstützung und die Einrichtung einer gemeinsamen Verwaltungsstelle („Kopfstelle“) zur Um-
setzung fachadministrativer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie deren Genehmigung vom 02.01.2020 im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Nr. 1/2/2020 vom 11.01.2020, S. 2 bis 4, lfd. Nr. 3 öffentlich bekannt 
gemacht hat. 

Aktenzeichen: 10-13-0508 

Schwerte, 30.01.2020 

Stadt Schwerte 
Der Bürgermeister 

gez. 
Dimitrios Axourgos 
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7. Bekanntmachung 

Bekanntmachung 
über die Abgrenzung der Wahlbezirke für die 

Kommunalwahl im Jahr 2020 
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8. Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 191 der Stadt Schwerte “Wilhelmstraße/ Kantstraße“  
- Satzung vom 13.02.2020 

In seiner Sitzung am 12.02.2020 hat der Rat der Stadt Schwerte beschlossen:  

„a) Zu den im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB eingegan-
genen öffentlichen und privaten Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 191 „Wilhelmstraße/ Kant-
straße“ werden die in Anlage 10 aufgeführten Beschlüsse gefasst. 

b) Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander wird der 
Bebauungsplan Nr. 191 „Wilhelmstraße/ Kantstraße“ (Anlage 1) als Satzung beschlossen. Die Begrün-
dung (Anlage 2) ist Teil des Bebauungsplans.“ 

Rechtsgrundlage: 
Diese Satzung beruht auf § 2 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem beigefügtem Übersichtsplan auf Seite 36 zu entnehmen. 

Der Bebauungsplan Nr. 191 „Wilhelmstraße/ Kantstraße“ einschließlich der Begründung sowie der wei-
teren oben im Beschluss genannten Anlagen kann gem. § 10 Abs. 3 BauGB während der Dienststunden 
im Rathaus I, Planungsamt, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte, eingesehen werden. 
Dort werden ebenso die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und sonstigen 
außerstaatlichen Regelwerke zur Einsicht bereit gehalten. 

Mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 191 „Wilhelmstraße/ Kant-
straße“ in Kraft. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

61-26-03/191 
Schwerte, 13.02.2020 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 

gez. 
Winkler 
Erster Beigeordneter 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

Der Bebauungsplan Nr. 191 der Stadt Schwerte „Wilhelmstraße/ Kantstraße“ vom 13.02.2020 wird 
hiermit öffentlich als Satzung bekannt gemacht.  

Hinweise: 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung von   
Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen der  
nachstehenden Bestimmungen hingewiesen.  
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  

Verfahrens- und Formvorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über  

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB hingewiesen. Der 

Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, wenn die in den § 39 bis 42   
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Schwerte, 13.02.2020 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 

gez. 
Winkler 
Erster Beigeordneter 
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9. Bekanntmachung 
Aufgebot eines Sparkassenbuches 

 
Das Sparkassenbuch Nr. 300 828 241, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraft-
los erklärt. 

10. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 300 158 433, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Auf-
gebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches geltend zu machen, da andernfalls das Buch 
für kraftlos erklärt wird. 
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